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1

0. Einführung in Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit 

Sachverständige werden in der heutigen hochspezialisierten und arbeitsteiligen Gesell-

schaft in den unterschiedlichsten Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens benö-

tigt und in Anspruch genommen. Gerichte benötigen Sachverständige zur Aufklärung 

von Sachverhalten, um diese anschließend juristisch richtig einordnen zu können 

(Bleutge, 2000). In jeder Verfahrensordnung des deutschen Rechts ist das Sachver-

ständigengutachten als Beweismittel vorgesehen (Müller, 1987). Die vorliegende Arbeit 

beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Qualitäts- und Wissensaspekten der Sachver-

ständigentätigkeit bei der aussagepsychologischen Begutachtung von Zeugenaussagen 

und beschränkt sich in ihrer Gültigkeit hierauf, wenngleich Wissen aus allgemeinen ju-

ristischen Quellen (z.B. Sachverständigenliteratur) und aus allgemeinen fachpsycholo-

gischen Quellen als Grundlagen heran gezogen werden. 

Psychologische Sachverständige werden für unterschiedliche Fragestellungen in erster 

Linie von Gerichten und Staatsanwaltschaften in Zivil- und Strafverfahren beauftragt, 

aufgrund ihres Fachwissens Stellung zu beziehen (BDP, 1995). Im Bereich des bürger-

lichen Rechts werden hier vor allem im Familienrecht (geregelt im vierten Buch des 

Bürgerlichen Gesetzbuches, BGB, s. auch Palandt u.a., 2003) Diplom-Psychologen
1

 mit 

forensischen Begutachtungen beauftragt. Sie nehmen hier zu Fragen bezüglich der Re-

gelung der elterlichen Sorge bei Getrenntleben und Scheidung der Eltern, zu Fragen das 

Umgangsrecht betreffend sowie zu Fragen nach einer möglichen Kindeswohlgefährdung 

Stellung. Die rechtlichen und gesetzlichen Grundlagen, an denen sich die Fragestellungen 

der Gerichte an die Sachverständigen ausrichten, sind in den entsprechenden Paragraphen 

des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt.  

Im Bereich des Strafrechts, das seine gesetzliche Grundlage im Strafgesetzbuch findet 

(StGB, 2000), wird sich psychologisch-sachverständiger Hilfe vor allem bei der Frage 

nach der Beurteilung der Glaubhaftigkeit einer Zeugenaussage bedient. Schuldfähigkeits-

begutachtung, die in den psychologischen Teilbereichen durchaus Angelegenheit von 

Psychologen ist – vorrangig die Beurteilung von Affekttaten (Greuel, 1997a) oder 

psychologischen Aspekten der Begutachtung unter dem strafrechtlichen Eingangskrite-

rium der sog. „schweren anderen seelischen Abartigkeiten“ (Scholz, 2003) – tritt in der 

praktischen Bedeutung für Diplom – Psychologen noch zurück. Sachverständige ihrer-

seits haben die rechtlichen Fragestellungen eines Gerichtes an sie (juristische Beweis-

                                                

1

In der vorliegenden Arbeit wurde aus Gründen der sprachlichen Einheitlichkeit und Vereinfachung durchgehend 

die männliche Form bei den jeweiligen Berufs- und Personenbezeichnungen gewählt. Damit ist keine einseitig 

bewertende Tendenz verbunden. 



2

fragen) in fachspezifische Termini und Konstrukte zu überführen und mit Hilfe wissen-

schaftlich fundierter Methodik zu bearbeiten und zu beantworten (siehe für alle wesent-

lichen Bereiche psychologischer Gutachtentätigkeit Wegener, 1981; für aussagepsycho-

logische Begutachtung Greuel u.a., 1998; für familienrechtliche Begutachtung Salzgeber, 

2001). 

Es zeigt sich hier eine Verzahnung der Rechtswissenschaft und Rechtspraxis mit der 

Rechtspsychologie, einem Teilgebiet der wissenschaftlich-empirischen Psychologie. 

Rechtspsychologie ist angewandte Psychologie und befasst sich in der Forschung mit der 

systematischen Erfassung von Verhaltensgesetzmäßigkeiten der am Rechtssystem betei-

ligten Personen (Sporer, 1983). Aus juristischer Sicht stellt die Rechtspsychologie eine 

Disziplin dar, die Baumann (1989) als Neben- und  Hilfswissenschaft bezeichnet, ebenso 

wie die Rechtsmedizin und die Rechtsinformatik. Rechtspsychologie nimmt die Bereiche 

der Kriminalpsychologie und Forensischen Psychologie in sich auf. Kriminalpsycho-

logie beschäftigt sich mit dem Verhalten und Erleben der Täter, Tätergruppen, der Opfer, 

mit Kriminalitätsursachen sowie mit der Psychologie der strafenden Gesellschaft und 

deren Repräsentanten in der Strafgesetzgebung und Strafrechtspraxis (Schneider, 1971). 

Der Bereich der Forensischen Psychologie umfasst die Fragen nach Verhalten und Erle-

ben der am Rechtssystem Beteiligten „in foro“. Von den Arbeitsgebieten der foren-

sischen Psychologie ist vor allem die Aussagepsychologie praktisch für die Juristen be-

deutsam (Baumann, 1989; Schwind, 2001).

Die Führung eines Zeugenbeweises zwingt den Richter, die „Glaubwürdigkeit“ bzw. 

„Glaubhaftigkeit“ der Zeugenaussage festzustellen, die für die Urteilsbildung relevant ist. 

Nack (2000), Richter am Bundesgerichtshof (BGH), führte in einem Vortrag anlässlich 

einer Diskussionsveranstaltung zum Zeugenbeweis aus aussagepsychologischer und ju-

ristischer Sicht aus, dass die Glaubwürdigkeitsbeurteilung von jeher zum Wesen richter-

licher Rechtsfindung gehört (BGHSt 2, 163; 3, 27; 3, 52; 8, 130; BGH NStZ 1981, 400): 

Den Wert der Aussagen von Zeugen, insbesondere ihre Glaubwürdigkeit zu beurteilen, 

ist das Recht und die Pflicht des Tatrichters, die Verantwortung für diese Aufgabe über-

trägt das Gesetz nur ihm (BGHSt 3, 52). Nur bei besonderen Eigentümlichkeiten des 

Zeugen, namentlich bei Kindern und Jugendlichen, muss ein Gutachter hinzugezogen 

werden (Nack, 2000, a.a.O.). Dabei gelte der Satz von der ureigensten Aufgabe des Tat-

richters noch immer, jedoch hätten zwei Faktoren der Aussagepsychologie inzwischen 

vor Gericht zum Durchbruch verholfen: „Die Aussagepsychologie hat sich als bestes In-

strumentarium durchgesetzt. Die Tatrichter bildeten sich fort, auch durch die Anhörung 

von Glaubwürdigkeitsgutachtern“, sowie „seit Ende der 80ger Jahre hat der BGH die 

Glaubwürdigkeitsbeurteilung verstärkt auch sachlich-rechtlich überprüft, insbesondere in 

Fällen, wo Aussage gegen Aussage steht“ (Nack, 2000, a.a.O.). Baumann (1989) betont 

kritisch und weitergehend, dass die Berufung auf den eigenen Sachverstand des Richters 
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„ebenso weitverbreitet wie falsch“ sei. „Nirgends passieren so viele Fehler, wie bei der 

Tatsachenfeststellung durch Zeugenaussagen“ (a.a.O., S. 23, weiterführend auch Bender 

& Nack, 1995).

In der forensisch-psychologischen Praxis kommt die Glaubwürdigkeits- bzw. Glaubhaf-

tigkeitsbegutachtung vorwiegend in Strafverfahren zum Einsatz, in denen es um die Be-

urteilung einer Zeugenaussage zu Sexualdelikten geht. Es sind in der Regel die Aus-

sagen derjenigen Zeugen, die vom inkriminierten Geschehen unmittelbar (angeblich) be-

troffen sind. Die eingeholten schriftlichen und im Strafverfahren auch mündlich zu er-

stattenden Gutachten haben als zusätzliches Beweismittel einen nicht unerheblichen Ein-

fluss auf die richterliche Urteilsfindung. 

Der Sachverständige befindet sich mit seiner Arbeit in Verfahren wegen Straftaten gegen 

die sexuelle Selbstbestimmung in einem besonderen Spannungsfeld zwischen dem öf-

fentlichen Strafbedürfnis und dem rechtsstaatlichen Grundsatz des Strafrechts „in dubio 

pro reo“ (Deckers, 1998), das auch sein Denken verzerren kann (zur Wirkung des 

öffentlichen Erwartungsdrucks auf das Handeln des Sachverständigen s. Rode, 2000). So 

ist hier auf Seiten der Justiz besonders zu beachten, dass eine Sanktion gegen einen mut-

maßlichen Täter nur im Wege einer ordnungsgemäßen, „durch Neutralität und Nüchtern-

heit, aber auch durch kritische Distanz zum Untersuchungsgegenstand gekennzeichnete 

Aufklärung“ erfolgen kann (Deckers, 1998, S. 741). Auf diesem Hintergrund ist auch 

eine fundierte Auseinandersetzung mit Glaubhaftigkeitsgutachten und dem zugrunde lie-

genden Handeln des Sachverständigen zu fordern, z.B. zur Vermeidung einer zunehmen-

den „Opferorientiertheit der Gutachterpraxis“ (Meyer-Mews, 2000, S. 918) bzw. eines 

falsch verstandenen Opferschutzes, wie aus juristischer Sicht von Deckers (1998) beo-

bachtet und beschrieben. Auch und insbesondere für aussagepsychologische Sachver-

ständige gilt, dass das über Missbrauch in einem solchen Strafverfahren berichtende Kind 

für das Gericht nicht ein missbrauchtes Kind ist, sondern ein personelles Beweismittel, 

„ein Sachaufklärungsmittel also, dessen Aussage unter den Regeln der freien Beweis-

würdigung (§ 261 StPO) auf seine Validität hin geprüft werden muss“ (Deckers, 1998, S. 

741). Dies schließt freilich nicht Tätigkeiten des aussagepsychologischen Sachverstän-

digen aus, die im Rahmen von justiziellen Opferschutzmaßnahmen in den letzten Jahre 

gehäuft von der Justiz eingefordert werden, z.B. die Beratung des Richters bei der mög-

lichst effizienten und schonenden Befragung eines kindlichen Zeugen. Aber auch hierbei 

ist das maßgebliche Ziel, möglichst viel möglichst unbeeinflusst vom Zeugen zum in 

Frage stehenden Tatgeschehen zu erfahren. Die in die Gesetzgebung (Opferschutzgesetz) 

und in die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGH-Urteil v. 30.07.1999) eingegangene 

stärkere Berücksichtigung der Situation von Opferzeugen (oder vermeintlicher Opfer) 

ändert nichts an der eigentlichen Aufgabe des Strafrechts, in der beschriebenen Art einen 

Sachverhalt zu prüfen bzw. die Stichhaltigkeit des Vorwurfes den Beschuldigten betref-




